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Betreff: Eisenbahnstrecke Nr. 5300 Augsburg - Nördlingen, Bahn-km 51,670 bis 52,850 

Vorhaben „Neubau Haltepunkt Harburg (Schwaben) Bahn-km 52,605 - Bahn-km 52,745 

und Rückbau der Bahnsteige Bahn-km 51,670 - Bahn-km 51,820 im Bahnhof Harburg 

(Schwaben)“ in der Stadt Harburg (Schwaben) 

Bezug: Antrag der DB Station&Service AG vom 16.12.2018, Az. I.SV-S-I (P1)Br 

Anlagen: 0 

 

 

Hiermit wird öffentlich bekannt gemacht, dass die DB Station&Service AG (Vorhabenträgerin) mit 

Antrag vom 16.12.2018 die Genehmigung für das folgende Vorhaben an der Strecke Augsburg - 

Nördlingen, Bahn-km 51,670 bis 52,850, beantragt hat: „Neubau Haltepunkt Harburg (Schwaben) 

Bahn-km 52,605 - Bahn-km 52,745 und Rückbau der Bahnsteige Bahn-km 51,670 - Bahn-km 

51,820 im Bahnhof Harburg (Schwaben)“. 

 

In diesem Zusammenhang sollen nach Inbetriebnahme des neuen Haltepunktes Bahn-km 52,606 

– Bahn-km 52,745 folgende Infrastruktur im Bahnhof Harburg (Schwaben) zurückgebaut werden: 

 Rückbau Hausbahnsteig Bahn-km 51,670 – 51,820, Strecke 5300 

 Rückbau zweier Zwischenbahnsteige Bahn-km 51,670 – 51,820, Strecke 5300 

 

 

Systemskizzen 
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Istzustand der Eisenbahninfrastruktur 

 

 

 

Sollzustand der Eisenbahninfrastruktur 

 

 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt prüft die verkehrliche Entbehrlichkeit dieser Anlagen. 

 

Nutzer dieser Anlagen und Dritte mit absehbarem Nutzungsinteresse oder Informationen über 

derartige verkehrliche Interessen haben die Möglichkeit, innerhalb eines Zeitraumes von vier Wo-

chen nach dieser Veröffentlichung eine Stellungnahme abzugeben, die in die Abwägung über die 

Zulassungsentscheidung eingestellt wird. 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme per Post, Telefax oder E-Mail an die oben genannte Adresse, 

Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse. 
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Im Auftrag 

 

Elektronisch erstellt und  

ohne Unterschrift gültig 


